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"!"���Kundmachung: Geltungsbereich des Internationalen Abkommens über den Schutz der
ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunter-
nehmen

"!#���Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über das Verbot oder die Beschrän-
kung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige
Verletzung verursachen oder unterschiedslos wirken können samt Proto-
kollen I, II und III

"!$���Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung Rumäniens
über die Aufhebung bestehender Wirtschaftsabkommen

"!%���Vereinbarung zwischen der für das ADR zuständigen Behörde von Italien und dem Bundes-
minister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr der Republik Österreich
gemäß Rn. 2010 und 10 602 des ADR betreffend die Beförderung von festen
Abfällen und Rückständen, die Verbindungen von Antimon oder Blei oder
von beiden enthalten

"!"��Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Internatio-
nalen Abkommens über den Schutz der ausübenden Künstler, der Hersteller von Ton-

trägern und der Sendeunternehmen
Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten ihre

Beitrittsurkunden zum Internationalen Abkommen über den Schutz der ausübenden Künstler, der Her-
steller von Tonträgern und der Sendeunternehmen (BGBl. Nr. 413/1973, letzte Kundmachung des Gel-
tungsbereichs BGBl. Nr. 215/1994) hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung der
Beitrittsurkunde:

Bulgarien 31. Mai 1995
Island 15. März 1994
Moldova 5. September 1995
Ungarn 10. November 1994
Venezuela 30. Oktober 1995

Anläßlich der Hinterlegung der Beitrittsurkunde haben folgende Staaten Vorbehalte erklärt bzw. Er-
klärungen abgegeben:

Bulgarien

Erklärungen:

1. Gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. a (iii), daß es die Bestimmungen des Art. 12 nicht auf Tonträger an-
wenden wird, deren Hersteller nicht Angehöriger eines vertragschließenden Staates ist.

2. Gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. a (iv), daß es für die Tonträger, deren Hersteller Angehöriger eines an-
deren vertragschließenden Staates ist, den im Art. 12 vorgesehenen Schutz auf den Umfang und die Dau-
er des Schutzes beschränken wird, den dieser vertragschließende Staat den Tonträgern gewährt, die erst-
mals von einem bulgarischen Staatsbürger festgelegt worden sind.

Island

Erklärungen:

Zu Art. 5 Abs. 3, daß es das Merkmal der Festlegung nicht anwenden wird.
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Zu Art. 6 Abs. 2, daß es Sendungen nur Schutz gewährt, wenn sich der Sitz des Sendeunternehmens
in einem anderen vertragschließenden Staat befindet und wenn die Sendung von einem im Gebiet dessel-
ben vertragschließenden Staates gelegenen Sender ausgestrahlt wurde.

Gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. a (i), daß es Art. 12 hinsichtlich der Benützung von Tonträgern, die vor
dem 1. September 1961 veröffentlicht wurden, nicht anwenden wird.

Gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. a (ii), daß es Art. 12 nur hinsichtlich der Benützung für die Funksendung
oder für irgendeine andere öffentliche Wiedergabe zu Handelszwecken anwenden wird.

Gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. a (iii), daß es Art. 12 nicht auf Tonträger anwenden wird, deren Hersteller
nicht Angehöriger eines anderen vertragschließenden Staates ist.

Gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. a (iv), wird es in bezug auf Tonträger, deren Hersteller Angehöriger eines
anderen vertragschließenden Staates ist, den im Art. 12 vorgesehenen Schutz auf den Umfang und die
Dauer des Schutzes beschränken, den dieser vertragschließende Staat den Tonträgern gewährt, die erst-
mals in Island festgelegt worden sind.

Moldova
Vorbehalte:

1. Zu Art. 5 Abs. 3, daß es das Merkmal der Festlegung, auf das in Art. 5 Abs. 1 lit. b Bezug ge-
nommen wird, nicht anwenden wird.

2. Zu Art. 6 Abs. 2, daß es Sendungen nur Schutz gewährt, wenn sich der Sitz des Sendeunterneh-
mens in einem anderen vertragschließenden Staat befindet und wenn die Sendung von einem im Gebiet
desselben vertragschließenden Staates gelegenen Sender ausgestrahlt wurde.

3. Gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. a:
a) die Bestimmungen des Art. 12 werden nicht angewendet, wenn es sich dabei um Veranstaltun-

gen zum öffentlichen Hören eines Tonträgers als Teil der Aktivitäten oder zugunsten eines Ver-
eines, einer Gesellschaft oder anderen Organisation handelt, der/die nicht zu Erwerbszwecken
gegründet worden ist oder geführt wird, dessen/deren Zweck im allgemeinen wohltätiger Natur
ist oder auf sonstige Weise der Förderung der Bildung, der Verbesserung des öffentlichen Woh-
les und der Verbreitung der Religion dient, außer es wird für den Zugang zu jenem Teil der
Räumlichkeiten, in dem der Tonträger zu hören ist, ein Erlös erzielt, der anderweitig als für
Zwecke der Organisation verwendet wird;

b) die Bestimmungen des Art. 12 werden nicht für Tonträger, deren Hersteller nicht Angehöriger
eines anderen vertragschließenden Staates ist, angewendet;

c) wird der in Art. 12 vorgesehene Schutz für Tonträger, deren Hersteller Angehöriger eines ande-
ren vertragschließenden Staates ist, auf den Umfang und die Dauer des Schutzes beschränkt, den
dieser vertragschließende Staat den Tonträgern gewährt, die ursprünglich von einem Angehöri-
gen der Republik Moldova festgelegt worden sind.

Weiteren Mitteilungen des Generalsekretärs zufolge hat

Finnland am 10. Februar 1994 seine Vorbehalte *) zu Art. 6 Abs. 2 und Art. 16 Abs. 1 lit. b zu-
rückgezogen und jenen hinsichtlich Art. 16 Abs. 1 lit. a (ii) wie folgt geändert:

„Die Bestimmungen des Art. 12 werden nur hinsichtlich der Benützung für die Funksendung oder
für irgendeine andere öffentliche Wiedergabe zu Handelszwecken angewendet“ und

Schweden mit Wirksamkeit vom 1. Dezember 1995 seine Vorbehalte zu Art. 16 Abs. 1 lit. a (ii) **)
und lit. b ***) zurückgezogen.

Vranitzky

** *) Kundgemacht in BGBl. Nr. 447/1985.
***) Kundgemacht in BGBl. Nr. 704/1986.
***) Kundgemacht in BGBl. Nr. 413/1973.

"!#��Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Überein-
kommens über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventio-

neller Waffen, die übermäßige Verletzung verursachen oder unterschiedslos wirken kön-
nen samt Protokollen I, II und III

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten ihre
Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunden zum Übereinkommen über das Verbot oder die Beschränkung des
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Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Verletzung verursachen oder unter-
schiedslos wirken können samt Protokollen I, II und III (BGBl. Nr. 464/1983, letzte Kundmachung des
Geltungsbereichs BGBl. Nr. 955/1994) hinterlegt:

Datum der Hinterlegung
Staaten: der Ratifikations- bzw.

Beitrittsurkunde:

Argentinien 2. Oktober 1995
Belgien 7. Februar 1995
Brasilien 3. Oktober 1995
Irland 13. März 1995
Israel (nur Protokoll I und II) 22. Februar 1995
Italien 20. Jänner 1995
Jordanien
  (nur Protokoll I und III) 19. Oktober 1995
Malta 26. Juni 1995
Rumänien 26. Juli 1995
Südafrika 13. September 1995
Togo 4. Dezember 1995
Uganda 14. November 1995
Uruguay 6. Oktober 1994
Vereinigte Staaten
  (nur Protokoll I und II) 24. März 1995
Vereinigtes Königreich 13. Februar 1995

Anläßlich der Hinterlegung ihrer Ratifikationsurkunde haben nachstehende Staaten folgende Vorbe-
halte erklärt bzw. Erklärungen abgegeben:

Argentinien

Die Argentinische Republik meldet ausdrücklich den Vorbehalt an, daß alle im Übereinkommen und
seinen Protokollen I, II und III enthaltenen Bezugnahmen auf die Zusatzprotokolle von 1977 zu den
Genfer Abkommen von 1949 im Lichte der Auslegungserklärungen in der Beitrittsurkunde der Argenti-
nischen Republik zu den genannten Zusatzprotokollen von 1977 auszulegen sind.

Israel
1. Erklärungen
a) Hinsichtlich des im Artikel 1 des Übereinkommens definierten Anwendungsbereichs wird die

Regierung des Staates Israel die Bestimmungen des Übereinkommens und jener dazugehörigen
Protokolle, die Israel für sich als bindend anerkannt hat, auf alle bewaffneten Konflikte im Sinne
des den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 gemeinsamen Artikels 2, an denen reguläre
bewaffnete Streitkräfte von Staaten beteiligt sind, sowie auf alle bewaffneten Konflikte im Sinne
des den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 gemeinsamen Artikels 3 anwenden.

b) Artikel 7 Absatz 4 des Übereinkommens hat keine Wirkung.
c) Die Anwendung dieses Übereinkommens hat keine Auswirkung auf den rechtlichen Status von

Konfliktsparteien.

2. Auffassungserläuterungen
a) Die Regierung des Staates Israel geht davon aus, daß die Einhaltung seitens der Kommandanten

und anderer Personen, die für die Planung, Anordnung oder Durchführung von Angriffen, auf
die das Übereinkommen und die dazugehörigen Protokolle anzuwenden sind, verantwortlich
sind, nicht auf Grund von später bekanntwerdenden Informationen zu beurteilen ist, sondern auf
Grund der Informationen geprüft werden muß, die ihnen zum Zeitpunkt der Durchführung sol-
cher Aktionen zur Verfügung standen.

b) Hinsichtlich Protokoll I geht die Regierung von Israel davon aus, daß die Verwendung von Pla-
stik oder ähnlichen Materialien für Zünder oder andere nicht zur Verursachung von Verletzun-
gen bestimmte Waffenteile nicht verboten ist.

c) Hinsichtlich Protokoll II geht die Regierung von Israel von folgendem aus:
i) Jede Verpflichtung zur Aufzeichnung des Standorts fernverlegter Minen nach Artikel 5 Ab-

satz 1 lit. a bezieht sich auf den Standort der Minenfelder und nicht auf den Standort einzel-
ner fernverlegter Minen;
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ii) Der Begriff vorgeplant im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 lit. a bedeutet, daß die Position des
in Frage stehenden Minenfeldes im vorhinein festzulegen war, so daß eine genaue Aufzeich-
nung der Lage des Minenfeldes bei seiner Verlegung möglich ist.

Vereinigte Staaten
(1) VORBEHALT. Artikel 7 Absatz 4 lit. b gilt für die Vereinigten Staaten nicht.

(2) ERKLÄRUNG. Die Vereinigten Staaten erklären im Hinblick auf den in Artikel 1 des Überein-
kommens definierten Anwendungsbereich, daß die Vereinigten Staaten die Bestimmungen des Überein-
kommens, des Protokolls I und des Protokolls II auf alle bewaffneten Konflikte im Sinne der den Genfer
Abkommen zum Schutze der Opfer des Krieges vom 12. August 1949 gemeinsamen Artikel 2 und 3
anwenden werden.

(3) AUFFASSUNGSERLÄUTERUNG. Die Vereinigten Staaten gehen davon aus, daß Artikel 6
Absatz 1 des Protokolls II den Umbau beweglicher Gegenstände, die zu einem anderen Verwendungs-
zweck als dem von Sprengfallen angefertigt wurden, zur Verwendung als Sprengfallen nicht verbietet,
sofern der Umbau Absatz 1 lit. b des genannten Artikels nicht verletzt.

(4) AUFFASSUNGSERLÄUTERUNG. Die Vereinigten Staaten sind der Auffassung, daß der vierte
Absatz der Präambel zu dem Übereinkommen, der sich inhaltlich auf die Bestimmungen von Artikel 35
Absatz 3 und Artikel 55 Absatz 1 des Zusatzprotokolls I zu den Genfer Abkommen zum Schutze der
Opfer des Krieges vom 12. August 1949 bezieht, nur für Staaten gilt, die diese Bestimmungen angenom-
men haben.

Vereinigtes Königreich
a) Allgemeines

i) Der Begriff „bewaffneter Konflikt“ bezeichnet an sich und im jeweiligen Zusammenhang
eine Art Situation, die nicht durch die Begehung gewöhnlicher Verbrechen, einschließlich
Akte des Terrorismus, ob abgesprochen oder isoliert, herbeigeführt wird.

ii) Das Vereinigte Königreich wird sich in bezug auf keine Situation, an der es beteiligt ist, als
durch irgendeine Erklärung, die beansprucht, für die Zwecke von Artikel 7 Absatz 4 abge-
geben zu werden, gebunden erachten, falls das Vereinigte Königreich nicht ausdrücklich an-
erkannt hat, daß sie von einer Stelle abgegeben wurde, die im echten Sinne ein Organ ist, das
ein Volk vertritt, welches an einem bewaffneten Konflikt der Art, für die der genannte Ab-
satz gilt, beteiligt ist.

iii) Die Begriffe „Zivilperson“ und „Zivilbevölkerung“ haben die gleiche Bedeutung wie in
Artikel 50 des Ersten Zusatzprotokolls zu den Genfer Abkommen von 1949. Zivilpersonen
genießen den Schutz dieses Übereinkommens, sofern und solange sie sich nicht direkt an
den Feindseligkeiten beteiligen.

iv) Militärische Kommandanten und andere Personen, die für die Planung von Angriffen, die
Entscheidung über sie oder ihre Durchführung verantwortlich sind, müssen zu den Entschei-
dungen notwendigerweise auf Grund ihrer Beurteilung der Informationen aus allen ihnen
zum betreffenden Zeitpunkt zumutbar zur Verfügung stehenden Quellen gelangen.

b) Zu Protokoll II Artikel 2 und Protokoll III Artikel 1

Ein spezifisches Landstück kann ein militärisches Ziel sein, wenn wegen seiner Lage oder anderer in
diesem Artikel angegebener Gründe seine gänzliche oder teilweise Zerstörung, Inbesitznahme oder Neu-
tralisierung unter den zu dem betreffenden Zeitpunkt gegebenen Umständen einen eindeutigen militäri-
schen Vorteil darstellt.

c) Zu Protokoll II Artikel 3

Nach Auffassung des Vereinigten Königreichs soll sich der von einem Angriff erwartete militärische
Vorteil auf den Vorteil beziehen, der von dem Angriff im ganzen und nicht nur von vereinzelten oder
besonderen Teilen des Angriffs erwartet wird.

d) Zu Protokoll III Artikel 2

Das Vereinigte Königreich nimmt die Bestimmungen von Artikel 2 Abs. 2 und 3 unter der Voraus-
setzung an, daß der Wortlaut der genannten Absätze dieses Artikels nicht bedeutet, daß der Einsatz von
Brandwaffen oder sonstigen Waffen, Geschoßen oder Kriegsmaterialien aus der Luft weniger genau oder
weniger zur gezielten Durchführung geeignet ist als alle anderen Mittel des Einsatzes oder ein bestimm-
tes solches Mittel.

Vranitzky
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ABKOMMEN
zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung Rumäniens über die

Aufhebung bestehender Wirtschaftsabkommen

Artikel 1
Die Österreichische Bundesregierung und die Regierung Rumäniens sind übereingekommen, die in

Artikel 2 genannten Abkommen aufzuheben.

Artikel 2
(1) Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Sozialisti-

schen Republik Rumänien über die Außerkraftsetzung des Zahlungsabkommens vom 12. Juli 1950 und
dem Übergang zum Zahlungsverkehr in frei konvertierbarer Währung vom 11. April 1973 *).

(2) Abkommen über die industrielle, wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit zwischen der
Republik Österreich und der Sozialistischen Republik Rumänien vom 20. Februar 1968.

Artikel 3
Dieses Abkommen tritt mit 1. Jänner 1995 unter der Bedingung in Kraft, daß beide Seiten einander

das Vorliegen der innerstaatlichen Voraussetzungen mitgeteilt haben.
Geschehen zu Bukarest, am 30. September 1994, in zwei Urschriften, jeweils in deutscher und ru-

mänischer Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise authentisch sind.

Für die Österreichische Bundesregierung:
Dr. Josef Tschach

Für die Regierung Rumäniens:
Dkfm. Ion Pargaru

ACORD
intre Guvernul Federal al Austriei si Guvernul Romaniei privind incetarea validitatii

unor acorduri economice existente

Articolul 1
Guvernul Federal al Austriei si Guvernul Romaniei au convenit, de comun acord, sa inceteze vali-

ditatea acordurilor mentionate in articolul 2.

Articolul 2
(1) Acord intre Guvernul Federal al Austriei si Guvernul Republicii Socialiste Romania cu privire la

incetarea Acordulni de plati din 12 julie 1950 si trecerea la sistemul de decontare in devize liber conver-
tibile din 11 aprilie 1973.

(2) Acord privind cooperarea industriala, economica si tehnica intre Republica Austria si Republica
Socialista Romania din 20 februarie 1968.

Articolul 3
Acest Acord intra in vigoare la data de 1 januarie 1995, cu conditia ca ambele parti sa-si fi comuni-

cat indeplinirea cerintelor legale privind intrarea in vigoare a Acordulni.
Intocmit la Bucuresti, la 30 septembrie 1994, in doua exemplare originale, fiecare in limba germana

sie limba romana, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul Federal al Austriei:
Dr. Josef Tschach

Pentru Guvernul Romaniei:
Dkfm. Ion Pargaru

Das Abkommen ist gemäß seinem Art. 3 mit 1. Jänner 1995 in Kraft getreten.
Vranitzky

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 283/1973.
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Druck der Österreichischen Staatsdruckerei

"!%�

ACCORD

entre l’Autorité compétente pour l’ADR de l’Italie et le Ministre fédéral de l’Economie
Publique et des Transports de la République d’Autriche au titre des marginaux 2010 et

10 602 de l’ADR pour le transport des déchets et résidus solides contenant des combinai-
sons d’antimoine ou de plomb ou des deux

1. Par dérogation aux prescriptions des marginaux 10 111 et 61 111 de l’ADR, les déchets et résidus
solides contenant des combinaisons d’antimoine ou de plomb ou des deux qui doivent être classés comme
«3288 Solide inorganique toxique, nsa» sous le chiffre et la lettre 65° c) du marginal 2601 de la classe 6.1
peuvent faire l’objet d’un transport en vrac par chargement complet, dans des véhicules découvert bâ-
chés.

2. Toutes les autres prescriptions de l’ADR demeurent applicables.

3. Le présent accord s’applique aux transport par route entre les pays signataires pour une durée de
cinq ans à compter du 1er juillet 1995.

Rome, le 20 février 1996

L’autorité compétente pour l’ADR de l’Italie:
Dr. Roscetti

Vienne, le 5 septembre 1995

Pour le Ministre Fédéral de l’Economie Publique et des Transports de la République d’Autriche:
Kafka

(Übersetzung)

VEREINBARUNG

zwischen der für das ADR zuständigen Behörde von Italien und dem Bundesminister für
öffentliche Wirtschaft und Verkehr der Republik Österreich gemäß Rn. 2010 und 10 602
des ADR betreffend die Beförderung von festen Abfällen und Rückständen, die Verbin-

dungen von Antimon oder Blei oder von beiden enthalten
1. Abweichend von den Vorschriften der Rn. 10 111 und 61 111 des ADR dürfen Abfälle und Rück-

stände, die Verbindungen von Antimon oder Blei oder von beiden enthalten, klassifiziert unter Ziff. 65 c)
der Rn. 2601 der Klasse 6.1 als „3288 giftiger anorganischer fester Stoff, n.a.g.“ in loser Schüttung als
geschlossene Ladung in bedeckten offenen Fahrzeugen befördert werden.

2. Die übrigen Vorschriften gemäß ADR sind weiterhin anzuwenden.

3. Diese Vereinbarung gilt für Beförderungen auf der Straße zwischen allen Staaten, die diese Ver-
einbarung unterzeichnet haben, für die Dauer von fünf Jahren mit Wirksamkeit vom 1. Juli 1995.

Rom, am 20. Februar 1996

Die für das ADR zuständige Behörde von Italien:
Dr. Roscetti

Wien, am 5. September 1995

Für den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr der Republik Österreich:
Kafka

Vranitzky


